
Universitäts- und Landesbibliothek Tirol

Festrede zur Saecularfeier der Geburt Friedrich Karl von
Savigny's gehalten in der Aula der Innsbrucker

Universität am 21. Februar 1879

Puntschart, Valentin

Innsbruck, 1879

urn:nbn:at:at-ubi:2-14294

https://resolver.obvsg.at/urn:nbn:at:at-ubi:2-14294


100000

IsfUAK

fjuUuUi&ty
33QSS





FESTREDE ZUR SAECULARFEIER

DER GEBURT

FRIEDRICH KARL von SAVIGNY ’S

GEHALTEN

IN DER AULA DER INNSBRUCKERUNIVERSITÄT AM 21 . FEBRUAR 1879

Dr . V . PUNTSCHART

OKDENTL. PROFESSORDER RECHTE.

~=3 # S> ~

INNSBRUCK.
VERLAG DER WAGNER'SCHEN UNIVERSITAETS- BUCHHANDLUNG.

I879.





FESTREDE ZUR SAECULARFEIER

DER GEBÜRT

FRIEDRICH KARL von SAVIGNY’S

gehalten

IN DER AULA DER INNSBRUCKERUNIVERSITÄT AM 21 . FEBRUAR 1879

VON

Dr . V. PUNTSCHART

OKDENTL. PROFESSORDER RECHTE.

INNSBRUCK.

VERLAG DER WAGNERISCHENUNIVERSITAETS—BUCHHANDLUNG.

I879.



DRÜCK DER WAGNER 'SCHEN UNIVERSITAETS-BUCHDRÜCKEREt.



Hochansehnliche Versammlung!

Heute vor ioo Jahren hat zu Frankfurt am Main,
der Vaterftadt des deutfchen Dichterfürften, auch der
mächtigfte Genius der deutfchen Rechtswiffenfchaft das
Licht der Welt erblickt. Diefer Genius war Friedrich
Karl von Savigny.

Die Univerfitäten' haben den Beruf, Stätten der Pflege
idealer Cultur zu fein; wie aber könnte eine Univerfität
ihrem hohen Berufe voll genügen, wenn fie fich nicht auch
beftrebte , die Werthfehätzung jeder geiftigen und fittlichen
Gröfse zu pflegen, und Begeifterung zu wecken für die
Thaten derjenigen, welchen die Menfchheit ihre geiftige
und flttliche Veredlung, ihre wahre Cultur verdankt ? Wie
könnte eine Univerfität ihrem Berufe vollgenügen, wenn
fle nicht auch felbft immer wieder frifchen Muth und neue
Kraft fchöpfte aus dem endlichen Siege derjenigen, welche
für die höchsten Güter der Menfchheit gearbeitet , gekämpft
haben ?

Diefer Beruf der Univerfität ift gewifs auch eine
Rechtfertigung meiner Bitte, mir einige Augenblicke Auf-
merkfamkeit zu gewähren, und zu geftatten , dafs ich einen
flüchtigen Blick werfe auf den Lebensgang diefes -grofsen
Mannes, und dafs ich deffen Bedeutung für die Rechts-
cultur in wenigen Umriffen zu zeichnen verfuche.

Der Vater diefes Reformators der Rechtslehre war Chri-
ftian Ludwig von Savigny,zuletzt Director und geheimer Re¬
gierungsrath in fürftlich Ifenburg-Birfteinifchen Dienften;
die Mutter, Henriette Philippine, geborne Groos, war eine
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Tochter des Geheimrathes Groos in Pfalz-Zweibrücken,
und wird uns gefchildert als eine geiftvolle, von tiefer
Religiofität erfüllte Frau , welche in der edlen und ge¬
nialen Natur ihres Sohnes die Keime tief fittlichen Cha-
räcters und hoher Geiftesbildung zur nachhaltigften , liar-
monifchen Entwicklung anregte . Allein Savigny traf das
herbe Gefchick, ber ^ ts in feinem i3 . Lebensjahre nicht
nur feine zahlreichen Gefchwifter , fondern aucti feine bei¬
den Eltern durch Tod verloren zu haben . Obwohl er nun
als der einzige Sprofs einer alten, vornehmen und reich be¬
güterten Familie daftand , fo hatten doch diefe fchmerzvollen
Erlebniffe fchon früh feinem Gemüth jenen Ernft des Lebens
gegeben , weichereinen hervorragenden Characterzug diefes
Mannes bildet . Nach dem Tode feiner Eltern wurde er im
Haufe feines Vormunds , eines Mitglieds des Reichskammer¬
gerichtes zu Wetzlar, erzogen , und erhielt von ihm auch den
erften juriftifchen Unterricht , aber — nach da *Methode
jener Zeit —- nur in der Form auswendig zu lernender
Fragen und Antworten . Im 16. Lebensjahre bezog er die
Univerütät Marburg , wo ihm die günltigen Verhältniffe
einer kleinen Univerfität geftatteten , in ein fehr nahes Ver-
hältnifs zu treten zu Philipp Weis, einem philologifch ge¬
bildeten und dadurch auch zur Quellenforfchung befähigten
Romaniften . Philipp W'eis hatte fich für die Quellen und
die Literatur des gemeinen Rechtes auch eine der bedeu-
tendften Privatbibliotheken verfchafft , und verftänd auch
fonft mehr als Andere , feine Zuhörer für feine Wiffenfchaft
zu begeiftern . Liefern Manne blieb Savigny lebelang in
Dankbarkeit verbunden . Einundzwanzig Jahre alt empfing
er von der Marburger Univerfität die juridifche Doctors-
würde. Noch im W'interfemefter 1800 trat er an der ge¬
nannten Univerfität als Privatdocent des Strafrechts auf,
wandte fich aber fchon nach dem Einen Semefter für immer
dem römi fchen Civilrecht zu. Im Jahre 1804 vermählte er
fich mit Kunigunde Brentano , welche ihm bis zu feinem
Tode die trefflichfte Lebensgefährtin blieb. Nachdem er



5

zuvor im Jahre 1802 zum aufserordentlichen Profeffor er¬
nannt worden war, durchforfchte er drei Jahre lang die
civiliftifchen Schätze der Bibliotheken zu Heidelberg , Stutt¬
gart , Strafsburg und Paris.

Im Jahre 1808 folgte er einem Rufe als ordentlicher
Profeffor des römifchen Rechtes an die Univerfität in Lands¬
hut, und zwei Jahre fpäter wurde er von Wilhelm Hum¬
boldt unter Hinweis auf feine Methode und feine Sprach-
kenntniffe an die neu gegründete Univerfität Berlin berufen,
wo er bis zum Jahre 1842 als Rechtslehrer wirkte und den
dortigen Lehrftuhl des römifchen Rechtes zum erften in
Deutfchland erhob . Seit 1817 war er aber zugleich auch
Mitglied der preufsifchen Juftizcommiffion und dadurch
auch des preufsifchen Staatsrathes . Von 1842 bis 1848
war er preufsifcher Minifter der Gefetzrevifion. Seine un-
erfchütterliche Ueberzeugungstreue geftattete ihm nicht,
einer der damaligen politifchen Parteien anzugehören , wohl
aber war er in den fchweren Zeiten Deutfchlands der un¬
entbehrliche Mitarbeiter Stein’s und Hardenberg ’s. All-
feitig hochgeehrt und ausgezeichnet erreichte er ein Alter
von 82 Jahren.

Um nun die Bedeutung Savigny’s für die Rechtscultur
zur Anfchauung zu bringen , fei es mir geftattet , zunächft
den vor ihm beftandenen Zuftand der Rechtslehre zu
charakterifiren.

Der begabtefte Repräfentant diefer Rechtslehre
war der berühmte Rechtslehrer Anton Thibaut,  der
nur um 7 Jahre ältere Zeitgenoffe Savigny’s. Thibaut
felbft war ein Mann von Geift und feiner Bildung,
auch voll Scharffinn und Gelehrfamkeit. Und dennoch
erhebt auch diefer Mann noch in der im Jahre 1809
erfchienenen dritten Auflage feines Syftems des Pan-
deltenrechtes im § 7 die Klage, dafs er fich mit einem
folchen Wuft zufälliger und gröfstentheils einander wider-
fprechender Gefetze befchäftigen müffe, weil allen bis¬
herigen Gefetzbüchern die materielle Einheit fehle.
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Diefe materielle Einheit wäre nur erreicht worden , wenn
die Gefetzgeber von einem einfachen Princip ausgegangen
wären und dasfelbe confequent durchgeführt hätten . Durch
diefes auch noch in der 4.Auflage feines Pandektenrechtes
(1814) aufrecht erhaltene Urtheil über die Gefetzbücher
fpricht Thibaut die materielle Einheit ab nicht nur dem
preufsifchen Landrecht von 1794, dem franzöfifchen Cod
civil von 1804 und dem öfterreichifchen Allgemeinen bürger¬
lichen Gefetzbuch von 1811, fondern auch dem Gefetzbuch
Juftinians . Weil nun Thibaut in feinem pofitiven Recht
keine materielle Einheit fand, fo konnte er feiner Rechts¬
lehre nur eine formale, äufserliche Einheit geben.

Um nun in die Gebrechen feiner Rechtslehre volle
Einficht zu bieten , müfste diefelbe allfeitig erfchöpfend cha-
rakterifirt werden , allein die Kürze der mir zugewiefenen
Zeit nöthigt mich, auf einzelne, für fich verftändliche Pro¬
ben aus dem allgemeinen und befonderen Theile feines
Pandektenrechtes mich zu befchränken.

Weil Thibaut feiner Rechtslehre nur eine äufserliche
Einheit zu geben vermochte , fo ift feinem Rechtsfyftem
der innere Zufammenhang des Rechtsftoffes völlig fremd.
Der höchfte Begriff feines durch willkürliche Klaffifika-
tionen aufgebauten Syftems ift der Begriff des Gefetzes.
Diefen höchften Begriff löst er dann durch Amilyfe in feine
Beftandtheile auf, und fucht dann den gefammten Rechts-
ftoff in die von ihm gewonnenen Gattungen und Arten des
Gefetzes einzuzwängen. Allein auch das Gefetz felbft be-
ftimmt Thibaut unrichtig als das, was eine gewiffe Noth-
Wendigkeit mit fich führt und unterfcheidet dann zunächft
phyfifche Gefetze, Gefetze des Inftinctes, und Vernunft-
gefetze . Das Vernunftgefetz wieder ift entweder eine Klug¬
heitsregel , oder ein moralifches Gefetz, und die Rechts-
wiffenfehaft fei eben nur der syftematifche Zufammenhang
der moralifchen Gefetze. Die durch ein moralifches Gefetz
auferlegte Nothwendigkeit zu handeln fei die Obligation,
Verbindlichkeit , und die Obligationen wieder feien ent-
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weder Zwangsobligationen oder moralifche Obligationen,
Liebespflichten . Ihrem Urfprung nach feien die Gefetze
entweder jus naturale , jus gentium, natürliches Recht , oder
jus positivum, jus civile, pofitives Recht , je nachdem fie ihre
verbindliche Kraft durch die Vernunft allein oder durch
ein Factum der Willkür erhalten . Der Zweck der Gefetze
beftehe darin, dafs fie auf die beftimmten Fälle angewen¬
det werden , und an diefen Satz wird dann die Theorie
der Auslegung nicht nur der Gefetze, fondern auch der
Rechtsgefchäfte angefchloffen . Die Producte der Ge¬
fetze feien die Rechte und Verbindlichkeiten ; das Recht
an fich fei Möglichkeit , die Verbindlichkeit an fich Noth-
wendigkeit . Darum fei Subject des Rechtes derjenige,
dem etwas möglich, Subject der Verbindlichkeit , dem
etwas nothwendig ift. Rechtsobjuct aber sei weder eine
Perfon, noch eine Sache , fondern nur eine Handlung,
und erft die Handlung habe eine Sache zu ihrem Objecte.
Diefe Theorie des Gefetzes bringt Thibaut auch im be-
fonderen Theile feines Pandeltenrechtes zur Anwendung,
und unterfcheidet zunächft als einzelne Arten der Ge¬
fetze : das Regierungsrecht , das Privatrecht , und den Pro-
cess als Mifchung von Regierungsrecht und Privatrecht.
Das Regierungsrecht begreift in fich das Cammeral- und
Finanzrecht in der Ueberficht des gemeinen Rechtes ; fer¬
ner das Polizeirecht . Die Lehre über diefes Polizeirecht
aber begreift in fich die Lehre über die väterliche Gewalt,
die Tutel und Curatel. Weil aber die Ehe eine Bedingung
des Erwerbs der väterlichen Gewalt ift, fo wird unter
diefem Polizeirecht auch das ganze Eherecht vorgetragen,
und an das Eherecht wird dann wieder angefchloffen die
Fortfetzung der Lehre über den Erwerb der väterlichen
Gewalt durch Legitimation und Adoption von Kindern . Und
nicht glücklicher ift auch das Syftem feines Privatrechts.

Wem nun noch die Grundbegriffe feines pofitiven
Rechtes und die Einficht in deffen inneren Zufammenhang
in dem angegebenen Grade fehlen, der mag fich wohl der
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umfaffendften Gefetzkunde rühmen dürfen, aber die Wiffen-
fchaft feines pofitiven Rechtes mufs ihm noch immer ab-
gefprochen werden. Wem aber die Wiffenfchaft feines
pofitiven Rechtes fehlt, dem kann dasfelbe nur als ein Wuft
zufälliger, auch wohl einander widerfprechender Gefetze
erfcheinen. Es darf alfo nicht befremden, dafs Rechtslehrer
diefer Zeit den Stoff des gemeinen Rechtes auch in täglich
vielftündigen Vorträgen nicht zu bewältigen vermochten,
und dafs zu ihren Eintheilungen des Stoffes — wie Beth-
mann Hollweg aus eigener Wahrnehmung berichtet, —
mitunter auch die Zahlen und das lateinifche und grie-
chifche Alphabet nicht ausreichten, fondern fogar zum
hebräifchen Alphabet gegriffen werden mufste. Und dazu
noch ihr Autoritätenglaube und die ermüdende Fülle ihrer
Citate. Diefe gedächtnifsbelaftende, troftlofe Gefetzkunde
und diefe Methode ihrer Vertreter waren es, welche den
jungen Göthe aus den Hörfälen der Jurisprudenz vertrieben
und ihm fpäter über den Rechtszuftand und das Rechts*
ftudium in Deutfchland die Worte in den Mund legten:

Es erben fich Gefetz und Rechte
Wie eine ewige Krankheit fort;
Sie fchleppen von Gefchlecht fich zum Gefchlechte
Und rücken facht von Ort zu Ort;
Vernunft wird Unfinn, Wohlthat Plage,
Weh dir, dafs du ein Enkel bift!
Vom Rechte, das mit uns geboren,
Von dem ift leider nie die Frage!

Kein Wunder alfo, dafs man fchon längft Recht und
Rechtswiffenfchaft nur im fog.Naturrecht fuchte und auch
zu finden glaubte!

Durch das Naturrecht wurde nun zwar eine felbft-
ftändige, principielle und fyftematifche Auffaffung des
Rechtes angebahnt, allein diefes Naturrecht oder na¬
türliche Recht hatte felbft feinen Urfprung nur in einem
groben Mifsverftändnifs des jus naturale, welches die rö-
mifchen Juriften erwähnen. Die römifchen Juriften ver-
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ftanden aber unter dem jus naturale nur jene pofitiven
Rechtsgrundfätze, welche ihren letzten Grund in den finn-
lichen Trieben des Menfchen haben. Diefes mifsverftan-
dene jus naturale wurde ferner auch noch mit dem jus
gentium der Römer identificirt, während die römifchen
Juriften darunter nur jene Grundfätze verftanden, welche
den Culturvölkern des Alterthums' gemeinfam waren und
durch dieRechtfetzungsformen diefer Völker die Natur po-
fitiver Rechtsgrundfätze erhielten. Aus diefem pofitiven jus
naturale und jus gentium wurde nun jenes Naturrecht oder
Vernunftrecht gemacht, welches das 18. Jahrhundert be-
herrfchte, und deffen Vertreter das ganze Recht nur aus
der Vernunft allein auf bauen zu können vermeinten. Allein
weil in jedem fchwierigeren Falle die Frage, was da ver¬
nünftig fei, ftets verfchieden beantwortet werden wird, fo
konnte diefes Naturrecht nirgends zu ficheren und prak-
tifch brauchbaren Refultaten gelangen. Indem nun das
Naturrecht in unfruchtbaren Abftractionen und Spekula¬
tionen fich verlor, hatte es nicht nur den Werth der Er¬
fahrung und die realen Lebensverhältniffe verkannt, fon-
dern aus Mangel an pofitiven Rechtsfätzen hatte es auch
den Richter nur an ein ganz unbeftiinmtes, fehr trügeri-
fches Billigkeitsgefühl verwiefen. So war denn Recht und
Rechtswiffenfchaft auch im Naturrecht nicht zu finden.

So verfchieden aber auch jene Gefetzkunde und diefes
Naturrecht waren, darin trafen doch wieder beide zufam-
men, dafs beide beharrlich unterliefsen, den Blick in das
volle Leben forfchend zu fenken, und die materielle Ein¬
heit des Rechtsftoffes und das Syftem der Rechtslehre dort
zu fuchen, wo allein fie gefunden werden können:

Aus den materiellen, fittlichen und geiftigen Bedürf-
niffen der Menfchen entliehen nämlich Beziehungen der-
felben zu einander und zu Sachen als Werthobjecten. Wie
nun diefe Bedürfniffe felbft, fo haben auch die daraus ent-
ftandenen Beziehungen durch die Natur des Menfchen einen
gewiffen inneren Zufammenhang. Durch ihre rechtliche Re-
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gelung und ihren rechtlichen Schutz werden diefe Bezie¬
hungen der Menfchen zu Rechtsverhältniffen. Aus diefen
Rechtsverhältniffen entftehen durch juriftifche Thatfachen
Rechte, Pflichten. Jedes Rechtsverhältnifs aber erhält
durch den Zweck, dem es dient, einen inneren Zufammen-
hang feiner Beftandtheile. Jene Rechtsverhältniffe wieder,
welche durch einen gemeinfamen Zweck beherrfcht werden,
bekommen eben durch diefen gemeinfamen Zweck eine ma¬
terielle Einheit und bilden zufammen ein Rechtsinftitut. Alle
Rechtsinftitute aber werden beherrfcht von dem nächften
Zweck des Rechts, nämlich der Herftellung und Sicherung
der materiellen, flttlichen und geiftigen Lebensbedingungen
des Menfchen, erhalten dadurch einen innern Zufammen-
hang,und conflituiren einen in fleh abgefchloffenen Rechts¬
organismus. Die Rechtswiffenfchaft hat nur die Aufgabe,
diefen im Rechtsleben des Volkes fchon vorhandenen
Rechtsorganismus zu erkennen und daraus das Rechts-
fyftem zu conftruiren.

Aus der Betrachtung der Rechtsverhältniffe der Per-
fonen zu den Sachen und zu anderen Perfonen ergibt fleh
aber auch die Gliederung diefes Rechtsorganismus von
felbft. Aus den Rechtsverhältniffen der Perfonen unmittel¬
bar zu Sachen entlieht das Sachenrecht ; aus den Rechts¬
verhältniffen der Perfonen zu anderen Perfonen in Be-
fchränkung auf einzelne vermögenswerthige Leiftungen
derfelben entwickelt fleh das Obligationenrecht; aus den
Rechtsverhältniffender Perfonen zu anderen Perfonen nur
als folchen  bildet fleh das Familienrecht ; undaus  den
Rechtsverhältniffender Perfonen zu der Perfon eines Ver-
florbenen in Beziehung auf feinen Nachlafs das Erbrecht.

Diefen im Rechtsleben des Volkes fchon vorhandenen
Rechtsorganismus, und diefes daraus zu reproducirende
Rechtsfyffcem hatten die Rechtslehrer vor Savigny ent¬
weder gar nicht, oder zu wenig beachtet.

Schon in feiner Inauguralfchrift über die formale Con-
currenz der Verbrechen konnte Savigny als künftiger Re-
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formator der Rechtslehre erkannt werden. Als wirklicher
Reformator erwies er fich aber bereits in jener erften civi-
liftifchen Monographie, welche er in einem Alter von
24 Jahren veröffentlicht hatte. Die Beftimmungen des
römifchen Rechtes über den Befitz im Gegenfatz zum
Eigenthum gehören zu den feinften Gebilden der römi¬
fchen Jurisprudenz; es darf alfo nicht wundern, dafs ge¬
rade hier die gröbften Mifsverftändniffe und Irrthümer
herrfchten. Savigny hatte es nun unternommen, die über¬
lieferte Lehre über den Befitz kritifch zu fichten, und die
Rechtsbeftimmungen über den Befitz auf Grund der Quel¬
len dogmatifch feftzuftellen. Er that dies in der im Jahre
i8o3 erfchienenen Schrift „das Recht des BefitzesL In
kurzer Zeit war diefe Schrift in alle europäifchen Cultur-
fprachen überfetzt, und ihr Verfaffer eine gefeierte Gröfse.
Was war nun das Geheimnifs diefes unerhörten Erfolges
einer juriftifchen Monographie? Savigny hatte darin nicht
blofs fchwere Irrthümer der Theorie und der Praxis dar¬
gelegt, und dadurch die Theorie und die Rechtfprechung
gefördert, fondern er hatte zum erften Male ein Stück
juriftifcher Antike in der ganzen Fülle ihrer
Schönheit  dem bewundernden Europa zur lebendigen
Anfchauung gebracht . Wie nämlich einft die Barbarei in
den Werken der griechifchen Plaftik die Kunft und den
Zauber ihrer Schönheit nicht wahrnahm, und diefe Werke
des Marmors wegen 'nur als gut brauchbares Baumaterial
fchätzte und verwendete: fo hatte auch jene mechanifche
Gefetzkunde dem Rechtsbuch Juftiniaus, welches den Na¬
men Pandekten oder Digeften führt, nur den Werth eines
eben noch geltenden Gefetzes Juftinians zuerkannt, und
nicht wahrgenommen, dafs diefes Rechtsbuch die voll¬
endete Kunft der römifchen Juriften , — die
römifche Rechtswiffenfchaft felbft, — in fich
verfchliefst.

Unbefriedigt von dem Rechtszuftand in Deutfchland
hatte Thibaut im Jahre 1814 mit der ganzen Wärme fei-
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nes edlen Herzens eine Schrift C(Ueber die Nothwendigkeit
eines allgemeinen bürgerlichen Gefetzbuches in Deutfch-
land” gefchrieben. Diefe zündende Schrift fand im deut-
fchen Volke begeifterte Aufnahme. Nur in der Stärke
feines fittlichen Charakters konnte Savigny den Muth fin¬
den,diefem nationalen Verlangen entgegenzutreten in feiner
Schrift: „Vorn Berufe unterer Zeit für Gefetzgebung und
Rechtswiffenfchaft”. Savigny wufste fehr wohl, und hat
dies fpäter in der Abwehr ,der Angriffe feiner Gegner auch
felbft ausgefprochen, dafs die Geiftesrichtung des damali¬
gen deutfchen Bundestages jede Gegnerfchaft diefes na¬
tionalen Verlangens völlig überflüffig machte. Savigny,
unter deffen entfcheidender Mitwirkung auch der Entwurf
der deutfchen Wechfelordnungzu Stande kam, konnte kein
principieller Gegner der Codification fein, fondern er hielt
wohl nur die Zeit für die gedeihliche Ausführung eines fo
fchwierigen Unternehmens für noch nicht gekommen.

Abgefehen von der Macht des Partikularismus ftan-
den dem Gelingen eines folchen Unternehmens entgegen
die in jener Zeit noch immer nicht überwundenen, unge-
funden Anfchauungen des 18. Jahrhunderts über die Auf¬
gabe und die Vortheile der Codifikation. Nach diefen
Anfchauungen folle ein weiter Gefetzgeber ein praktifches
Naturrecht herftellen, welches von vornherein bereits die
Entfcheidungen aller möglichen Rechtsfälle enthielte, da¬
durch allen Controverfen Vorbeugen, und, wo möglich auch
die Rechtswiffenfchaft entbehrlich machen würdet' In
diefem Geifte hatte auch Friedrich II. von Preufsen zur
Befeitigung aller Controverfen die Anfertigung eines All¬
gemeinen Landrechts anbefohlen, welches fich nur auf
die Vernunft und die Landesverfaffung gründen folle, und
durch dasfelbe tollen nach feiner erklärten v Abficht auch
die Rechtsgelehrten ihr geheimnifsvollesAnfehen ver¬
lieren, um ihren Subtilitätenkram gebracht und zugleich das
ganze Corps der Advokaten unnütz werden.”

Allein von der Zeit an, als das cafuifttfche Landrecht
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Preufsens Gefetzeskraft erhielt, wurde in Preufsen zwar die
Rechtswiffenfchaft als entbehrlich betrachtet , aber die Con-
troverfen und die Advokaten behänden fort, weil das Leben
immer neue Rechtsverhältniffe erzeugt und kein Gefetz-
geber die unendliche Mannigfaltigkeit ihrer Geftaltung vor-
auszufchauen vermag.

In Folge verwandter Anfchauungen hatte auch die
übrigens nothwendige Codification des bürgerlichen Rechtes
in Oefterreich für die Rechtswiffenfchaft keine günftige
Wirkung : Die Commentare Winiwarters und Stubenrauchs
zum Allg. bürgerl. Gefetzbuch find zwar achtungswerthe
Producte der Gefetzkunde, aber die Wiffenfchaft des öfterr.
bürgerlichen Rechtes ift ihnen fremd.

Nach folchen Erfahrungen mufste Savigny doch wohl
wiffen, dafs auch diefe Codification fich auf das imperare,
vetare, permittere punire nicht befchränken, fondern zu¬
gleich die höchft unvollkommene Rechtslehre ihrer Zeit
fixiren, dadurch aber auch die Entwicklung der Rechts¬
wiffenfchaft hemmen oder unmöglich machen würde.

Ein bleibendes Intereffe aber erhielt die genannte
Gelegenheitsfchrift Savigny’s nebft vielem Anderen ganz
befonders durch jene neue Theorie über die Entftehung
des Rechtes, welche fich als eine charakteriftifche Pligen-
thümlichkeit der fog. hiftorifchen Rechtsfchule darftellt.

Nach diefer Theorie bildet die Erzeugung und Fort¬
bildung des bürgerlichen Rechtes nur eine befondere Seite
jener Manifeftation des nationalen Geiftes, welche fich auch
in der Sprache, Sitte, Religion des Volkes vollzieht. Darum
feien nur Rechtsgewohnheit und Gerichtsgebrauch, nur
Volksrecht und Juriftenrecht die eigentlichen Organe der
Rechtsbildung. Die Gefetzgebung des Staates habe hier nur
jene gerne infamen Intereffen zu wahren, welche im Volks¬
recht nicht gewahrt erfcheinen. Diefe Grundanfchauungder
hiftorifchen Schule hatte dann Savigny weiter ausgeführt
im Programm der von ihm mit Eichhorn und Göfchen im
Jahre 1815 gegründeten Zeitfchrift für gefchichtliche
Rechtswiffenfchaft.
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Die gefchichtliche Rechtswiffenfchaft wurde und
wird noch heute nicht feiten gerade fo sehr mifsverftan-
den, wie das gefchichtliche Recht felbft. Gefchicht¬
liche Rechtswiffenfchaft ift nicht Rechtsgefchichte, und ge-
fchichtliches Recht ift nicht Rechtsantiquität. Das ge¬
fchichtliche Element in der gefchichtlichen Rechtswiffen¬
fchaft ift vielmehr nur Einer der drei Grundbeftandtheile,
welche die wahre Rechtswiffenfchaft in fich zu vereinigen
hat. Als diefe drei Grundbeftandtheile der Rechtswiffen¬
fchaft betrachtete nämlich Savigny mit Hugo: das exege-
tifche, liiftorifche und fyftematifche Element.

Der exegetifche Grundbeftandtlieil befteht in der kri-
tifchen Exegefe der Rechtsquellen.

Der liiftorifche Grundbeftandtlieil aber inhärirt der
Art , wie der gegenwärtige Rechtszuftand entftanden
ift, und Savigny fpricht lieh über ihn fo aus: Jedes Zeit¬
alter fei zu denken als eine Fortfetzung und Entwicklung
aller vergangenen Zeiten. Darum bringe kein Zeitalter für
fich allein und willkürlich feine Welt hervor, fondern es
thue dies nur in unauflöslicher Gemeinfchaft mit der Ver¬
gangenheit. Darum aber müffe jedes Zeitalter auch etwas
fchon Gegebenes anerkennen.

Das von Leibnitz verkündete Weltgefetz der ftetigen
und fprunglofen Entwicklung erfcheint alfo bei Savigny
auch für die Entwicklung des Rechtes in Geltung. Keine
Stufe der Rechtsentwicklung kann ohne Nachtheil über-
fprungen werden; jede Entwicklungsphafe wirkt auch in
die ihr nachfolgende hinein. Jedem gegenwärtigen Rechts¬
zuftand inhärirt demnach auch ein Thcil des ihm voran¬
gegangenen, und darum ift die Erkenntnifs des gegenwär¬
tigen Rechtszuftandes auch durch die Kenntnifs des ihm
vorangegangenen bedingt. So ift auch die wiffenfehaft-
liche Erkenntnifs des bürgerlichen Rechtes Oefterreichs
und Preufsens durch die Kenntnifs des römifchen und
deutfehen Rechtes bedingt, weil die bürgerlichen Gefetz-
bücher diefer Staaten die Hauptmaffe ihres Rechtsftoffes
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trotz aller Herrfchaft des Naturrechts doch nur aus dem
römifchen und deutfchen Recht gewonnen haben.

Aus allem dem folgt nun zugleich, dafs auch das ge-
fchichtliche Recht nur ein noch jetzt geltendes Recht ift,
aber jenes noch jetzt geltende Recht, welches fich aus dem
gefchichtlichenLeben des Volkes entwickelt hat.

Die Rechtsgefchichte ift fomit nur eine Hilfswiffen-
fchaft zur Darftellung des hiftorifchen Beftandtheils des
noch geltenden Rechtes.

Unter dem fyftematifchen Elemente verftand Savigny
nicht etwa blofs die formale, logifclie Anordnung des zu be¬
handelnden Rechtsftoffes, fondern jenen inneren,natürlichen
Zufammenhang desfelben, welcher in den Rechtsverhält-
niffen und Rechtsinftituten des gefammten bürgerlichen
Rechtes mit innerer Nothwendigkeit ausgebildet vorliegt,
und welchen die Rechtswiffenfchaft nur zu erkennen und
zu reproduciren hat.

Was nun die Durchführung der fo erkannten Auf¬
gaben der Rechtswiffenfchaft betrifft, fo hatte Savigny in
der Exegefe der Rechtsquelle bereits mehrere tüchtige
Vorgänger und auch tüchtige Mitarbeiter. Um aber für
die Darftellung des gefchichtlichen Elements in der erft
aufzubauenden Wiffenfchaft des gemeinen Rechtes die er¬
forderlichen rechtsgefchichtlichen Vorarbeiten zu gewin¬
nen, hatte fich die hiftorifche Rechtsfchule zunächft die
Aufgabe geftellt, zu erforfchen, was in der bisher unge-
fichteten Maffe des Rechtsftoffes des gemeinen Rechtes
römifcher Herkunft, was deutfchen Urfprunges fei, um dann
befonders im Gebiete des römifchen Rechtes alles bereits
Abgeftorbene endlich einmal ausfcheiden zu können.

Um diefe nächfte Aufgabe zu löfen, erging vor Allem in
der genannten Zeitfchrift die Aufforderung an alle Gehn-
nungsgenoffen, zur Auffindung und Herbeifchaffung der
Quellen mitzuwirken, und fo wurden unter Anderem im
Jahre 1816 die fo wichtigen ächten Inftitutionen des Gaius
von Niebuhr in Verona, und die Fragmenta Vaticana im



Jahre 1823 von Angelo Mai in Rom aufgefunden . Die Her¬
stellung der Gefchichte des reinen römifchen und des deut¬
schen Rechtes überliefs Savigny feinen mitarbeitenden Ge-
fmnungsgenoffen , wiewohl er auch in diefem Gebiete jene
werthvollen Abhandlungen geschrieben hatte , welche jetzt
in den 5 Bänden Seiner Vermischten Schriften geSammelt
find. Die Darstellung der Gefchichte des römifchen Rech¬
tes im Mittelalter hatte Savigny bereits früher unternom¬
men ; allein auch diefes Werk Sollte für ihn nur eine Vor¬
arbeit Sein zur Löfung derjenigen Aufgabe , welcher er die
Arbeit Seines Lebens gewidmet hatte . Denn die Herstel¬
lung der WiSfenSchaft des gemeinen Rechtes in ihren drei
Grundbeftandtheilen , welche die eigentliche Aufgabe der
hiftoriSchen Rechtsfchule war , diefe hatte der Meifter felbft
und allein übernommen.

Von der erwähnten Gefchichte des römifchen Rechts
im Mittelalter war der erfte Band Schon im Jahre i8i5
erschienen , und ihm folgten bis i83i noch 5 weitere
Bände und in der 2. Auflage diefes Werkes kam noch
ein Supplementband hinzu. Diefes umfaffende Quellen¬
werk über die nachrömifche Rechtsgefchichte behan¬
delt die Gefchichte des römifchen Rechtes in den Sechs
Jahrhunderten vor der Gründung der berühmten Rechts-
Schule zu Bolognia und in den vier Jahrhunderten nach der
Gründung diefer Schule . Die Rechtsfchule zu Bolognia
wurde in der erften Hälfte des 12. Jahrhunderts von Irne-
rius gegründet . Das genannte Quellenwerk Stellt nun dar,
wie das römifche Recht auch noch in den Reichen , welche
auf den Trümmern des weftrömifchen Reiches entstanden
waren , während der Sechs Jahrhunderte vor Irnerius in un¬
unterbrochener Geltung und Uebung fortbeftand , und wie
es in den vier Jahrhunderten nach Irnerius Sogar auch
wiSSenSchaftlich gepflegt wurde.

Seit 1815 galt Savigny als das Haupt der hiftoriSchen
Rechtsfchule . Von i8i5 bis 1840 aber Schien Sich die Thä-
tigkeit diefer Schule ausfchliefslich nur auf die Gefchichte des
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römifchen und deutfchen Rechteszubefchränken .Denn auch
die bis dahin erfchienenen io Bände der Zeitfchrift für ge-
fchichtliche Rechtswiffenfchaft enthielten nur Rechtsge-
fchichte, und ebenfo enthielt das eben befprochene grofse
Werk Savigny’s nur Rechts- und Literärgefchichte. Diefe
Thatfache mufste alfoden Gegnern dieferRechtsfchule zur
Befchuldigung und zur Klage Anlafs geben, dafs fie nur
mikrologifche Rechtsgefchichte treibe und zwifchen der
Theorie und Praxis eine Scheidung herbeiführe, welche für
beide gleich verderblich fei. Man war alfo nicht wenig über-
rafcht, als in den Jahren 1840 und 1841 von jenem Werke,
welchem Savigny die Arbeit feines Lebens gewidmet hatte,
in rafcher Folge die 5erften Bände unter dem Titel : t( Syftem
des heutigen römifchen Rechtes” erfchienen waren. Inder
Vorrede diefes Werkes erklärte der Meifter, dafs die Pe¬
riode der rechtsgefchichtlichen Thätigkeit abzufchliefsen
fei, und dafs die Rechtswiffenfchaft die feither vernach-
läfsigte Bahn wieder betreten müffe. Nicht weniger war
man erftaunt, dafs Savigny im genannten Werke ganze
Theile des römifchen Rechtes als abgeftorben erklärt hatte,
deren Geltung bis dahin unbezweifelt war,und in welchen nun
die Lehrbücher ein Scheinleben erhalten hatten.

Das grofs angelegte Werk follte in 7Büchern darftellen:
die Rechtsquellen, die Rechtsverhältniffe, die Anwendung
der Rechtsregeln aufdie Rechtsverhältniffe, fodann das Sa¬
chenrecht, Obligationenrecht, Familien- und Erbrecht . Bis
zum Jahre 1849 waren davon noch 3 weitere Bände erfchie¬
nen. In den bis dahin erfchienenen 8 Bänden find aber nur
die Rechtsquellen, die Rechtsverhältniffe und die Anwen¬
dung der Rechtsregeln auf die Rechtsverhältniffe, d. h. nur
die allgemeinen Lehren des Pandektenrechtes behandelt.
Diefe Lehren bilden aber darum die fchwierigfte Materie des
gemeinen Civilrechts, weil hier jede Frage nur aus dem gan¬
zen Rechtsfyftem beantwortet werden kann. Auf die Bitte
des öfterr. Staatsrathes, Freiherrn v. Salvotti, feines Schü¬
lers, unternahm Savigny auch noch die Darftellung des

Puntfchart , Feftrerle f. Savigny. 2
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Obligationenrechts, wovon aber der jetzt fchon mehr als
70jährige Mann nur mehr 2 Bände erscheinen liefs. Auch
diefe behandeln nur die Schwierigsten Lehren des Obliga¬
tionenrechts, nämlich die allgemeinen Lehren desfelben.

In diefem SyStem des heutigen röm.Rechtes, welches
die reiSe Frucht feines wiSfenfchaftlichen und praktischen
Lebens enthält, So wie in Seinen uns noch vielfach erhal¬
tenen VorleSungen, war Savigny vor Allem beftrebt , jene
Grundbegriffe durch SyntheSe zu gewinnen, welche für
den Aufbau eines im Rechtsftoffe felbft gegründeten
Syftems die erften Grundlagen bilden. Ihm verdankt
die Lehre des Privatrechts theils die erften, theils die
tieferen Einblicke in das VVefen der Rechtsquellen, der
Rechtsgewohnheit und des GeSetzes, des objectiven und
Subjectiven Rechtes, des Rechtsobjectes, des Rechtsver¬
hältnisses, des Rechtsinftitutes, des Vertrages, des Be¬
sitzes, der Dinglichkeit, der Obligation, und der übrigen
Grundbegriffe. Weil er aber auch die Zwecke der Rechts¬
verhältnisse und der Rechtsinftitute in ursprünglicher Schau-
ung klar erkannt hat, So entwickelt Sich vor Seinem Geifte
auch der innere Zusammenhang des Rechtsftoffes wie von
felbft,und darum ifter imGebietederRechtswiffen-
fchaft der moderne Repräsentant jener Sc höp-
ferifchen Intuition , durch welche die römi¬
schen Juriften ihr noch nicht übertroffenes
Kunftwerk gefchaffen haben.  Da aber Sein
SyStem feinen letzten Grund in der ethifchen Natur des
Menfchen hat, So hat dasfelbe auch die philofophifche Er-
faffung des Rechts vertieft und die Begründung der neueren
Rechtsphilosophie angebahnt , welche jetzt für die Rechts-
wiffenfchaft ein viertes Element zu liefern beftimmt ift.

Savigny ift der Begründer der Wiffenfchaft des ge¬
meinen Civilrechts; weil aber diefe Sich als die Wiffenfchaft
des Privatrechts darftellt, So ift er auch der Begründer der
Privatrechtswiffenfchaftüberhaupt.

Durch feine VorleSungen, welche in den 40 Jahren
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feiner Lehrthätigkeit von Taufenden aus allen Cultur-
ländern Europas befucht worden waren, und durch feine
Werke, welche in alle Culturfprachen Europa’s überfetzt
find, hat Savigny nicht bloss in Deutfchland, fondern auch
in Oefterreich an die Stelle der privatrechtlichen Gefetz-
kunde die Privatrechtswiffenfchaft gefetzt.

Allein nicht blofs für die Theorie hat Savigny grund¬
legend und fegensreich gewirkt, fondern auch für die
Praxis. Denn die Wiffenfchaft  des bürgerlichen Rech¬
tes ift die wefentlichfte Bedingung feiner richtigen Aus¬
legung und Anwendung. Nicht das Wort, fondern der
Gedanke des Gefetzgebers ift Gefetz; die concreten Ge¬
danken des Gefetzgebers aber find nur Erfcheinungsformen
feiner allgemeinen Principien. Ein vorliegender Rechts¬
fall läfst fich alfo nur im Lichte der ihn beherrfchenden
allgemeinen Principien richtig entfcheiden, und wenn für
ihn auch die Gefetzesanalogie nicht vorhanden, oder nicht
anwendbar ift, dann kann er überhaupt nur aus den allge¬
meinen Principien des Gefetzgebers entfchieden werden.
Diefe allgemeinen Principien aber enthält nicht das Gefetz-
buch felbft, fondern nur die Rechtswiffenfchaftdesfelben.
Indem nun Savigny durch die Begründung der Wiffenfchaft
des gemeinen Civilrechts und der Privatrechtswiffenfchaft
überhaupt in Deutfchland und Oefterreich auch diewiffen-
fchaftliche Auslegung und Anwendung des bürgerlichen
Rechts ermöglicht hat, hat er in Deutfchland und Oefter¬
reich zugleich auch aus dem ehmaligen Handwerk des Rich-
terftandes einen geiftig und fittlich hohen Beruf gemacht.

2
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In unferem Verlage ift erfchienen:
Geschichte

der
TJniversität Innsbruck

feit ihrer Entftehung bis zum Jahre 1860.
Von Dr. Jakob Probst,

gr. 8°. 1869. fl, 5.— ö. W.
--------
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an der Leopold -Franzens -Univerfitat in Inns¬
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Innsbruck. Von J. Stapf.  1800 . 35 ö. W.
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neuen Bundes. Von J. Pr ob ft. 1837. 18 kr. ö.W.

Festrede zu Schiller ’s lOOjährigem Geburtstag , bei
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teten Feier in der Aula am 16. November 1859, von
Dr. To b. W ild a ue r. 5o kr.

Astronomie und Optik in den letzten Dezennien. Popu¬
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und der optifchen Prinzipien einer Chemie der
Geftirne. Vortrag von Dr. A. Fidler v. Walten¬
hofen.  1862 . 36 kr. ö. W.

Ueber den Wesensbestand des Menschen . Rede, ge¬
halten zum Amtsantritte als Rector magnificus von
J. B. Wenig  S . J. i863. 22 kr. ö. W.

Rede zu Johann Gottlieb Fichte ’s lOOjährigem Ge¬
burtstag bei der von der philofoph. Fakultät an der
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19. Mai 1864, von Dr. T ob . Wildauer . 36  kr.
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J. B. Wenig,  S . J. 28 kr.

Ueber die neueste Gestaltung des Völkerrechtes . Rede
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Verkündigung der Preisaufgaben 1868 von Dr.
Be r n h. J ü1 g. 60 kr. ö. W.

Ueber den Merkantilismus . Vortrag, gehalten bei der
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der k. k. Univerfität zu Innsbruck von Dr. Herrn.

I
Ign . Bidermann.  Mit Zufätzen und Anmerkungen
des Verfaffers. 1870. 60 kr.

Zur allgemeinen Charakteristik der arabischen Poesie.
Vortrag, gehalten bei Gelegenheit der Veröffentli¬
chung der Preisfragen 1870, von J. B. Wenig  S . J.
fl . 1 .—

Ueber die Fortschritte in der Rechtspflege feit dem
Ende des 18. Jahrhunderts. Rede, bei Gelegenheit
der feierlichen Kundmachung der Preisaufgaben 1873,
gehalten von Dr. E. Ullmann. 25  kr.

Idealismus und Realismus in der National -Oekonomie.
Rede, gehalten bei der Jahresfeier der Wiederher-
ftellung der Leopold-Franzens-Univerfität zu Inns¬
bruck von Dr. K.Th.von Inama - Sternegg.  1873.
25  kr . ö. W.

Adam Smith und die Bedeutung feines Wealth of Nations
für die moderne Nationalökonomie. Zur Erinnerung
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Werkes. Rede von Dr. K. Th . von Inama -Stern-
e gg.  1876 . 40 kr.
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Das Recht der Nationalitäten und Sprachen in Oefter-

reich-Ungarn. Von Dr. Ludwig Gumplowicz.
1879. fl. 3.—

Das österr . Strafprozessrecht . Zum akademifchen Ge¬
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Erörterungen Uber den allgemeinen Thatbestand der
Verbrechen nach öfterreichischem Rechte von Dr.
Aug . Geyer.  1862 . fl. 2.—

Geschichte und System der Rechtsphilosophie in Grund¬
zügen von Dr. Aug . Geyer.  i863 . fl. 2.—

Die Criminaljustiz . Ihre Widerfprüche und die Zukunft
der Strafrechtspflege. Criminal-pfychologifche Stu¬
dien von Seb . Ruf.  1870 . 88 kr.

Psychische Zustände . Ein Beitrag zur Lehre von der
Zurechnung mit befonderer Rückficht auf die pfy-
chifchen Störungen. Von Seb . Ruf. i 852. 88 kr.

Das Wesen der Juris Communio und Juris Quafl Com-
munio. Eine civiliftifche Abhandlung von Paul
Steinlechner.  1 . Abtheilung : Revifion der Lehre
von der Theilbarkeit und Untheilbarkeit auf dem
Rechtsgebiete. 1876. fl. I. 80 kr.

2. Abtheilung : Das Miteigenthum in feinen prin-
cipiellen Einzelbeziehungen. 1878. fl. 2. 60 kr.

Verwaltungslehre in Umriffen, zunächft für den akade¬
mifchen Gebrauch beftimmt, von Dr. K. Th. von
Inama - Ster negg.  1870 . fl. 2. 60 kr.

Die Tendenz der Gross- Staatenbildung der Gegenwart.
Eine politifche Studie von Dr. K. Th. von Inama-
Sternegg.  1869 . 60 kr.

Ordo judiciarius pars summae legum et tractatus de
praescriptione. Herausgegeben von Dr. C. Gross.
1870. fl. 3.—



Die Summa Magistri Rolandi , Papftes Alexander III.
Nebft einem Anhänge : Incerti auctoris quaestiones.
Herausgegeben von Dr. Fr . Th an er . 1874. fl. 4.

Das päpstliche Vordecretalen - Gesandtschaftsrecht.
Eine canonifche Unterfuchung von Dr. G. C. Lu-
xardo.  1878 . 80 kr.

Launegild und Wadia . Eine Studie aus dem longobar-
difchen Rechte von Dr. Val d e Lievre.  8 °. 1877.
fl. 3.—

Der Oberhof Iglau in Mähren und feine Schöffenfprüche
aus dem i3.—16.Jahrhundert . Aus mehreren Hand-
fchriften herausgegeben und erläutert von Dr. J. A.
Tomaschek.  8 °. 1868. fl. 5.—

Das Gaugericht auf der Müsinerwiese oder das freie kai-
ferliche Landgericht zu Rankweil in Mtifinen, von
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